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                   Gablitz, am 17. Dezember 2020 

 

Betreff 

Aktualisierte Besuchsregelung gem. 3. COVID-19-Schutzmaßnahmenverordnung 

 

Liebe Bewohnerinnen und Bewohner, liebe Besucherinnen und Besucher, liebe Angehörige, 
 

zur weiteren Senkung der nach wie vor hohen Zahl täglicher Neuinfektionen mit dem neuen Corona-Virus 

(SARS-CoV-2) ist am 17. Dezember mit Gültigkeit bis einschließlich 26. Dezember 2020 die 3. COVID-19-

Schutzmaßnahmenverordnung in Kraft getreten. 

Sie enthält neben Reglementierungen für andere Lebens- und Wirtschaftsbereiche auch Bestimmungen 

zum besonderen Schutz der Bewohnerinnen und Bewohner von Altenhilfe- und Pflegeeinrichtungen, auf 

deren Grundlage nun im Wesentlichen folgende Besuchsregelungen gelten: 

 Das Betreten des Klosters St. Barbara mit COVID-19-Symptomen ist verboten. 

 Besuche im Kloster St. Barbara sind nur nach telefonischer Voranmeldung möglich. 

 Der Zutritt ist nur nach Vorlage eines aktuellen negativen SARS-CoV-2-Tests (PCR-Test <48 Stunden 

alt, Antigen-Test <24 Stunden alt) gestattet. Nötigenfalls kann vor dem Betreten der Wohnbereiche 

ein entgeltlicher Antigen-Test durchgeführt werden. 

 Wöchentlich ist pro Bewohnerin / Bewohner ein Besuch gestattet. 

 Es gilt eine reduzierte tägliche Besuchszeit von 13:00 bis 17:00 Uhr. 

 Besuche müssen im Kloster ständig eine FFP2-Maske (CPA-Maske, KN95-Maske) ohne Ausatemventil 

tragen. 

 Die aushängenden Hygiene- und Sicherheitsregeln (Anmeldung und Besuchsdokumentation, Fieber-

messung, Händedesinfektion, Mindestabstand, etc.) sollen unbedingt eingehalten werden. 

 Ausflüge mit Bewohnerinnen / Bewohnern sind nur unter Einhaltung besonderer Schutzmaßnahmen 

möglich - besprechen Sie einen allenfalls bestehenden Wunsch mit der Wohnbereichsleitung. 

Es ist uns besonders wichtig, bei allen Bemühungen um den bestmöglichen Schutz der Gesundheit unserer 

Bewohnerinnen und Bewohner auch ihre Rechte auf soziale Kontakte und persönliche Bewegungsfreiheit 

zu achten und den Umständen entsprechend bestmöglich zu wahren. 

Nützen Sie gerade jetzt auch die vielfältigen Möglichkeiten der digitalen Videotelefonie, um mit Ihren 

Lieben in gutem Kontakt zu bleiben . 

 

Mit herzlichen Grüßen und den besten Wünschen für Ihre Gesundheit 

AKHM Ing. Josef Kreimer 

Einrichtungs- und Heimleitung 


